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Neuntes Kapitel.

Das Reichsland und die Schutzgebiete.
A. Das Reichsland *).

8 67. Geschichte seiner Verfassungsentwicklung.

Das Verständnis der besonderen Stellung, welche Elsaß-Lothringen
gegenwärtig im Reich einnimmt, erfordert eine Betrachtung der Prin-
zipien, auf denen sie ursprünglich beruhte und der mannigfachen Ab-
änderungen, welche ihre Durchführung erfahren hat. Es sind in dieser
Hinsicht namentlich drei Perioden zu unterscheiden, in denen die
Grundsätze, welche die Sonderstellung des Reichslands betreffen, in
einem erheblichen Gegensatz zu einander stehen. Die Zäsuren zwi-
schen diesen drei Perioden werden gebildet durch die Reichsgesetze
vom 4. Juli 1879 (RGBl. S. 165), in Kraft getreten am 1. Oktober 1879,
und vom 31. Mai 1911 (RGBl. S. 225), welches am 1. September 1911
in Kraft getreten ist.

I. Die Periode bis zum 1. Oktober 1379.

Elsaß-Lothringen war zu keiner Zeit ein Staat; weder solange es
zum alten Deutschen Reich gehörte, noch nachdem es unter französi-
sche Herrschaft gekommen war. Vor seiner Vereinigung mit dem
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